
Amt der Tiroler Landesregierung 

Präs,Abt. 11 - 1454/2 

An das 

Bundesministerium fUr 

Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 

1010 Wi e n 

Betreff: Entwurf eines 
Stellungnahme 

/ f 
/12/S\\\- 2CD/HE 

A-60 1 0 Innsbruck. om � .2., ... . t>1.? T. z. . . J .9.9.0 . ... . . .... . .. . . . 
1 cL. OS 12 / 508 Durchwahl Klappe . .l. 5..l. .......... . 

Sachbearbeiter ... Pr . . ' ... ß.;i.. �.� . . hJ ..................... . 

Bih" in d", Antwort d� 

GeschOftszohl dieses 

Schr<!lbaas anfUhren. 

Datum', 2 9 1 .. '')7 i (100 • �'ih\t..d J.J.;;J 

r� ... ���3'i'O CJ!,o .. 1,.', 
1. • �" . \$7 d[.k-J tk:. 

Dienstfreisteilungsgesetzes; 

Zu Zahl 51. 130/1-1/1990 vom 15, Februar 1990 

Zum übersandten Entwurf eines Dienstfreisteilungsgesetzes 

wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

A. Allgemeines: 

Die Vereinheitlichung der Besti�mungen über die Dienst­

verhinderung aus wichtigen Gründen wird grundsätzlich 

begrüßt . 

Gegen die Verlängerung des Ausmaßes an Pflegefreistellung 

auf das Doppelte bestehen, auch wenn sie im Falle des 

Eintretens einer Notlage im Interesse des Betroffenen 

liegt, insoferne gewisse Bedenken, als die Wirtschaft 

dadurch eine erhebliche Belastung erfährt. Dazu kommt 

als weitere Belastung der Wirtschaft, daß der Arbeit­

nehmer seinen Anspruch auf Entgelt nur mehr verliert, wenn 

er seine Verhinderung an der Arbeitsleistung vorsätzlich 

herbeigeführt hat . 
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B. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen: 

Zu § 2,: 

Im Abs. 1 des § 11 54b des ABGB und im Abs. 3 des 

§ 8 des Angestelltengesetzes ist vorgesehen , d�ß 

der Arbeitnehmer nur dann einen Anspruch auf das 

Entgelt hat, wen n er durch wichtige, seine Person 

betreffende Gründe ohne sein Verschulden an der 

Dienstleistung verhindert wird. Dabei wird das Wort 

"Verschulden", wie sich aus den Erläuterungen zu 

§ 2 Abs. 1 des Entwurfes ergibt, dahingehend verstan­

den, daß der Arbeitnehmer bisher nur bei Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit, �obei der Begriff der 

letzteren -, wie die�Rechtspraxis zeigt - erheblich 

einschränkend auszulegen ist, seinen Anspruch auf 

Entgelt verloren hat. 

Nach dem vorliegenden Entwurf ist als einzige Schuld­

form n�r mehr der Vorsatz vorgesehen. Nach den Er­

läut eru'ngen daz u sei _der sozial poli tische Gehal t 

dieser Änderung relativ gering . Sie diene eher der 

KlarsteIlung. 

Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden, besteht 

doch z wischen den Schuldformen des Vorsatzes und 

der Fahrlässigkeit ein erheblicher Unterschied. Die 

Erfahrungen haben auch gezeigt, daß sich in der Pra­

xis der Vorsatz im Unterschied zur (grobe� Fahrlässig­

keit kaum nachweisen läßt. Es wird daher durch die 

vorgesehene Regelung der Anspruch a�f Entgelt wesent­

lich erweitert. 
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Die im Abs. 2 vorgesehene Verbesserung hinsichtlich 

der Betreuung eines unmün digen Kindes ist für die 

betroffenen Personengruppen sicherlich gerechtfer­

tigt, um soziale Härten zu vermeiden. Allerdings 

wird nochmals auf die mit der Verdoppelung des Frei­

stellungsausmaßes verbundenen nicht unerheblichen 

wirtschaftlichen Belastungen der Arbeitgeber hibge­

wiesen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter 

einem der Parlamentsdirektion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederästerr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Natiunalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

F . d . R . d . A. : 

pt/;er 
(f 

FUr die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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